
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTSVEREIN    SPIEZWILER 

 

 

S T A T U T E N 
 

 

 

Zur einfacheren Lesbarkeit sind die vorliegenden Statuten in der 

männlichen Form geschrieben. Alle Funktionen können von Frauen oder 

Männern bekleidet werden. 

  



I. Name und Sitz Art. 1 Unter  dem Namen Ortsverein Spiezwiler  
besteht e in Verein gemäss Art .  60 -79 ZGB, mit  Si tz in 
Spiezwi ler /Spiez.  

II. Zeck des 
Vereins 

Art. 2 Der  Ortsverein Spiezwiler  is t  pol i t isch und 
konfessionel l  neutra l.  

 Art. 3 Der  Verein bezweckt  

  d ie Förderung der  Dor fgemeinschaf t  

  d ie Förderung gemeinnütziger  Bestrebungen  

  d ie Förderung und Durchführung kulturel ler  Anlässe  

  d ie Durchführung gesel lschaf t l icher  Anlässe  

  d ie Wahrung der  Interessen der Einwohner  von 
Spiezwi ler  

III. Gebiet Art. 4 Das Gebiet  des Ortsvereins entspr icht  jenem der 
Burgerbäuert  Spiezwi ler .  

IV. Mitgliedschaft Art. 5 Der  Or tsverein Spiezwi ler  besteht aus  

  Einzelm itg l iedern  

  Famil ienmitg l iedern  

 Art. 6 Als Einzelmitg l ieder können Personen bei treten,  die 
das 16. Alters jahr vol lendet  haben. Jur ist ische 
Personen gel ten a ls  Einzelmitg l ieder.   

 Art. 7 Als Fami l ienmitgl ieder  gelten a l le  im gemeinsamen 
Haushal t  lebenden Famil ienmitg l ieder . Zwei Personen 
bes i tzen das St immrecht .  Um das St immrecht ausüben 
zu können,  müssen beide Personen an der 
Versammlung anwesend sein und das 16. Al ters jahr 
vol lendet haben. Stel lvertretung ist  nicht möglich.  

 Art. 8 Die Mitg l iedschaf t  er l ischt  durch Tod,  Austr i t t  oder 
Ausschluss.   Der  Austr i t t  kann nur  auf  Jahresende 
erfo lgen.  Er is t  schr i f t l ich an den Präs identen zu 
r ichten.  
Mitg l ieder,  d ie ihren Pf l ichten gegenüber dem Verein 
n icht nachkommen oder gegen die Interessen des 
Ortsvereins handeln, können auf   Antrag des 
Vorstandes durch d ie Hauptversammlung 
ausgeschlossen werden.  

 Art. 9 Jedes austretende oder ausgeschlossene Mitg l ied 
ver l ier t  jeg l iche Ansprüche an den Or tsverein.  Der 
Jahresbei trag wird n icht  zurückerstattet .  

V. Organisation Art. 10 Die Organe des Vereins  s ind 

a)  d ie Hauptversammlung  
b)  der  Vorstand 
c)  d ie Revisoren 

 Art. 11 Die Hauptversammlung ist das oberste Organ des Ortsvereins. Sie 
findet alljährlich im Frühjahr statt. 

Die ordentliche Hauptversammlung behandelt folgende Geschäfte: 
a)  Genehmigung des Jahresber ichtes  
b)  Genehmigung der  Jahresrechnung und des 

Budgets  
c)  Festsetzen des Jahresbei trages  
d)  Wahl des Präs identen,  der Vors tandsmitg l ieder 

und der Revisoren  
e)  Genehmigung des Tät igkei tsprogramms 
f )  Ausschluss von Mitg l iedern  

  



 Art. 12 Auf  Antrag des Vors tandes oder e ines Fünf te ls der  
Mitg l ieder kann e ine ausserordent l iche 
Hauptversammlung e inberufen werden.  

 Art. 13 Jede statutengemäss e inberufene Hauptversammlung 
ist  beschlussfähig.   Bei Abst immungen entscheidet  das 
Einfache Mehr der anwesenden s t immberecht igten 
Mitg l ieder.  Famil ienmitg l ieder verfügen über  höchstens 
2 St immen.  
Wahlen erfo lgen im Majorzverfahren. Das absolute 
Mehr  ist  n icht  er forder l ich.  

 Art. 14 Die Ein ladung zu einer  Hauptversammlung is t  mit  
Bekanntgabe der Traktanden mindestens 10 Tage vor 
dem Durchführungsdatum zu versenden.  

 Art. 15 Der  Vors tand besteht  aus mindestens 5 und höchstens 
7 Mitg l iedern. Er  wird von der  Hauptversammlung für  
e ine Dauer  von 2 Jahren gewählt .  Der Vorstand 
konst i tu ier t  s ich mit  Ausnahme des  Präs identen selbst .  
Präs ident  und Vorstandsmitg l ieder  s ind nach Ablauf  der 
Amtsdauer wiederwählbar .  

 Art. 16 Der  Vors tand versammelt  s ich, so of t  es  d ie Geschäf te 
erfordern. Er  is t  beschlussfähig,   sofern mindestens 4 
Vorstandsmitg l ieder anwesend s ind.  

 Art. 17 Dem Vorstand kommen folgende Befugnisse und Obliegenheiten 
zu 

  Lei tung und Ver tretung des Vereins  

  Führung der laufenden Geschäf te  

  Verwaltung der  F inanzen des Vereins  

  Aufnahme neuer Mitg l ieder  

  Vorbereitung der  Hauptversammlung und 
Antragste l lung 

  Ausführung der Beschlüsse der  
Hauptversammlung 

 Art. 18 Die rechtsverbindl iche Unterschr if t  für  den Ortsverein 
führen der  Präs ident oder  der  Vizepräs ident  
zusammen mit dem Sekretär ,  in f inanzie l len 
Angelegenheiten mit  dem Kassier .  

VI. Finanzen Art. 19 Das Vereinsjahr beginnt  am 1. Januar  und endet am 31. 
Dezember .  
Die Jahresrechnung is t  durch d ie Hauptversammlung 
genehmigen zu lassen. Zur Prüfung der Jahresrechnung 
und a l l fä l l iger  anderer  Rechnungen s ind zwei 
Rechnungsrevisoren zu wählen. Die Amtsdauer  der  
Revisoren beträgt  2 Jahre. Sie können höchstens zehn 
Jahre im Amt sein.   

 Art. 20 Vorstandsmitg l ieder zahlen keinen Mitg l iederbei trag.  

 Art. 21 Der  Vors tand hat  eine Kompetenz von jähr l ich  500 
Franken.  

  



VII. Allgemeine 
Bestimmungen 

Art. 22 Anträge von Mitg l iedern s ind bis  31. Dezember dem 
Präs identen einzureichen.  

 Art. 23 Die Statuten können auf  Antrag des Vor tandes oder  auf  
schr i f t l iches Gesuch von mindestens  10 Mitg l iedern 
geänder t werden. Statutenänderungen müssen von 
mindestens 2/3 der an der Hauptversammlung anwesenden 
Mitg l ieder genehmigt  werden .  

 Art. 24 Die Auf lösung des Ortsvereins kann nur  mit  
Vierfüntelmehrheit  der  an der Hauptversammlung 
anwesenden Mitg l ieder beschlossen werden.  Über  die 
Verwendung des bei der Auf lösung vorhandenen 
Vermögens beschl iesst d ie Hauptversammlung.  

 

 

Die vor l iegenden Statuten ersetzen jene vom 28.  Februar 1982.  Sie treten nach der 

Genehmigung durch d ie Hauptversammlung sofort  in  Kraf t .  

  

ORTSVEREIN SPIEZWILER 

  Die Präs identin :   Der  Sekretär :  

  

 

 s ig.  V. Landolt   s ig.  E. Leider  

 

Genehmigt an der  Hauptversammlung vom 16.  Februar 2017  

 


